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Kraftloserklärung 
 
Die verloren gegangene Sparurkunde der Sparkasse Passau, Geschäftsstelle Ludwigstraße, lautend auf 
 
Frau  
Ilse Weileder 

Bahnhofstraße 4 
94099 Ruhstorf 
 
 
Sparkonto Nr. 3403027455 

 
 
Werden hiermit für kraftlos erklärt. 
 
 

Passau, 02.12.2021 
 
 
Sparkasse Passau 
Otmar Hausfelder 

(Gebietsdirektor) 

 

 
Kraftloserklärung 

 
Die verloren gegangene Sparurkunde der Sparkasse Passau, Geschäftsstelle Obernzell  lautend auf 
 

HJerrn 
Klaus Anetzberger 
Schmidsberg 8a 
94130 Obernzell 
 

 
Sparkonto Nr. 3404803979 
 
Werden hiermit für kraftlos erklärt. 
 

 
Passau, 15.12.2021 
 
 
Sparkasse Passau 

Ursula Ratzinger 
(Gebietsdirektorin) 
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Landratsamt Passau 

FB 454 
- Verwaltungsvollzug Veterinäramt - 
 
 
Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor der Geflügelpest;  
Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen in einem festgelegten Gebiet zu präventiven Zwecken nach 
der Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen („Tiergesundheitsrecht“) i. V. m. der Verordnung zum 
Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung), dem Tiergesundheitsgesetz und dem 
Gesetz über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz) im Landkreis Passau  
 
 

Das Landratsamt Passau erlässt  
 
aufgrund des Art. 170 Abs. 1 Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m. [bei Ziffer I. Nr. 1 des Tenors: Art. 70 Abs. 1 
Buchst. b) i. V. m. Abs. 2 i. V. m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 6 Abs. 2 der 
Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665), bei Ziffer I. Nr. 2 des Tenors: Art. 70 Abs. 1 
Buchst. b) i. V. m. Abs. 2 i. V. m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 4 der 
Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2020 (BGBl. I S. 
1170) i. V. m. § 7 Abs. 6 der Geflügelpest-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2018 (BGBl. I S. 1665), bei Ziffer I. Nr. 3 des Tenors: Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i. V. m. Abs. 2 i. V. m. Art. 55 

Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i. V. m Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über das 
Landesstrafrecht und das Verordnungs-recht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
(Landesstraf- und Verordnungsgesetz – LStVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 
1982 (BayRS II S. 241) BayRS 2011-2-I (Art. 1–62), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 27. April 2020 
(GVBl. S. 236) geändert worden ist, bei Ziffer I. Nr. 4 des Tenors: Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i. V. m. Abs. 2 i. V. 

m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 14a der Verordnung zum Schutz gegen die 
Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I 
S. 1665)], sowie Artikel 3 Absatz 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits- und 
Veterinärdienst, die Ernährung und den Verbraucherschutz sowie die Lebensmittelüberwachung 
(Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz – GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 

2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 370) geändert worden ist,  
 
für das gesamte Gebiet des Landkreises Passau folgende 
 
 

 
A l l g e m e i n v e r f ü g u n g : 

 
I. 

 

1. Halter von Geflügel und/oder in Gefangenschaft gehaltener Vögel im Sinne des Artikel 4 Nr. 9 oder Nr. 10 

VO (EU) 2016/429 (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten 

und Gänse) im Landkreis Passau bis einschließlich 1.000 Tieren haben sicherzustellen, dass 

a. die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte der Tiere gegen unbefugten 

Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind, die Ställe oder die sonstigen Standorte der Tiere von 

betriebsfremden Personen nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung 

betreten werden und dass diese Personen die Schutz- oder Einwegschutzkleidung nach Verlassen 

des Stalles oder sonstigen Standorts der Tiere unverzüglich ablegen 

b. Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und Einwegschutzkleidung 

nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 
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c. nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltener Vögel im 

Sinne der Nr. 1 die dazu eingesetzten Gerätschaften und der Verladeplatz gereinigt und desinfiziert 

werden und dass nach jeder Ausstallung die frei gewordenen Ställe einschließlich der dort 

vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände gereinigt und desinfiziert werden, 

d. betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Absatz 1 Satz 1 und 2 der ViehVerkV unmittelbar 

nach Abschluss eines Transports der Tiere auf einem befestigten Platz gereinigt und desinfiziert 

werden, 

e. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Haltung von Geflügel oder in 

Gefangenschaft gehaltener Vögel im Sinne der Nr. 1 eingesetzt und 

aa) in mehreren Ställen oder 

bb) von mehreren Betrieben gemeinsam 

benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in einem anderen Stall oder, in den Fällen des Buchstaben 

bb), im abgebenden Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert werden, 

f. eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt wird und hierüber Aufzeichnungen 

gemacht werden, 

g. der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung verendeter Tiere nach 

jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desinfiziert wird oder werden, 

h. eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrichtung zum Wechseln und 

Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird. 

 

2. Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen Geflügel im Sinne 

des Artikel 4 Nr. 9 VO (EU) 2016/429 und/oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel im Sinne des Artikel 4 

Nr. 10 VO (EU) 2016/429, ausgenommen Tauben, verkauft, gehandelt oder zur Schau gestellt werden, 

sind im Landkreis Passau verboten. 

 

3. Für Wildvögel im Sinne des Art. 4 Nr. 8 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 7 Geflügelpest-

Verordnung (hierunter fallen: Hühnervögel, Gänsevögel, Greifvögel, Eulen, Regenpfeiferartige, 

Lappentaucherartige oder Schreitvögel) gilt ein allgemeines Fütterungsverbot im gesamten Landkreis 

Passau.  

 

4. Geflügel und/oder in Gefangenschaft gehaltener Vögel im Sinne der Nr. 1 darf außerhalb einer 

gewerblichen Niederlassung oder von Personen, welche keine solche Niederlassung haben, 

gewerbsmäßig nur abgegeben werden, soweit das Geflügel längstens vier Tage vor der Abgabe klinisch 

tierärztlich oder, im Fall von Enten und Gänsen, virologisch nach näherer Anweisung der zuständigen 

Behörde mit negativem Ergebnis auf hochpathogenes oder niedrigpathogenes aviäres Influenzavirus 

untersucht worden ist. Beginn der Viertagesfrist ist der Tag des auf der tierärztlichen Bescheinigung 

eingetragenen Untersuchungsdatums bzw. des Datums des Laboruntersuchungsbefundes. 

a) Im Fall von Enten und Gänsen sind die virologischen Untersuchungen jeweils an Proben von 60 

Tieren je Bestand in einem Landeslabor oder in einem für diese Untersuchung nach der Norm 

ISO/IEC 17025 akkreditierten Privatlabor durchzuführen. Die Probenahme für die virologische 

Untersuchung hat durch einen praktizierenden Tierarzt mittels eines Rachen- und Kloakentupfers zu 

erfolgen. Werden weniger als 60 Enten oder Gänse gehalten, sind die jeweils vorhandenen Enten 

und Gänse zu untersuchen.  
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b) Im Fall von anderem Geflügel als Enten und Gänsen sind die zur Abgabe im Reisegewerbe 

vorgesehenen Tiere durch einen praktizierenden Tierarzt klinisch zu untersuchen. 

 
 

II. 
 

Die sofortige Vollziehung der in Nummer 1 bis 4 des Tenors getroffenen Regelungen wird gemäß § 80 Abs. 2 
Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 
 

 
III. 
 

Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 
 
 

VI. 
 

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Passau in 

Kraft. 
 

 
Hinweise: 
 
1.   Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz ist nur der verfügende Teil einer 

Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen.  
 Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt Passau – 

Veterinäramt –, Dienststelle Fürstenzell, Passauer Str. 31, 94081 Fürstenzell, Zimmer E.02 aus.  
   Sie kann während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden.  
         
2.    Auf die Vorgaben gem. Art. 170 Abs. 1 i. V. m. Art. 10 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 
      i. V. m. § 3 Geflügelpest-Verordnung und Art. 170 Abs. 1 i. V. m. Art. 10 Abs. 1  

      Buchst. a) i. V. m. Abs. 5 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 4 Abs. 1 Nr. 1 der hinsichtlich der 
      allgemein geltenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie zur Früherkennung bei 
      gehäuften Verlusten wird hingewiesen.  
 
3.    Nach Art. 84 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 26 Abs. 1 der ViehVerkV sind Halter von Hühner, Enten, 

Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, Truthühnern, Wachteln oder Laufvögeln verpflichtet, dies 
der zuständigen Behörde vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift und der 
Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltene Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes 
bezogen auf die jeweilige Tierart mitzuteilen   
(Landratsamt Passau – Veterinäramt –, Passauer Str. 31, 94081 Fürstenzell,  

  Telefon: 0851/397-610 bzw. Telefax: 0851/397-90901 oder  
  email: veterinaeramt@landkreis-passau.de). 

 
4. Ordnungswidrig i. S. d. des § 64 der Geflügelpest-Verordnung, § 46 ViehVerkV und § 32 Abs. 2 Nr. 4 des 

TierGesG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt.  
        Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet 
        werden.  
 
5. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früherkennung im Sinne des Art. 170 Abs. 1 i. 

V. m. Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) i. V. m. Abs. 5 VO (EU) 2016/429 i. V. m § 4 Abs. 1 Nr. 1 der 
Geflügelpest-Verordnung an den Landesuntersuchungseinrichtungen sind kostenfrei.  

 
6. Kraft Gesetzes hat derjenige, der das Geflügel abgibt, die Bescheinigung über das Ergebnis der Labor- 

bzw. klinischen Untersuchung mitzuführen. Die Bescheinigung ist der zuständigen Behörde auf 
Verlangen vorzulegen. Die Bescheinigung ist mindestens ein Jahr aufzubewahren. Die Frist beginnt mit 
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dem Ablauf des letzten Tages des Kalendermonats, an dem die Bescheinigung ausgestellt worden ist (§ 
14a Abs. 1 S. 3-6 Geflügelpest-Verordnung). 

 
  
 

 
Passau, den 07.12.2021 
 
 
............................................... 

Schwarz 
Regierungsdirektorin 

 

 
 
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Mai 2013 (BGBl I S. 1274), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 24. September 2021 (BGBl. 
I S. 4458); 

Antrag der Niederbayerischen Schotterwerke Rieger & Seil GmbH & Co. KG, Zum Steinbruch 1, 94496 
Ortenburg auf wesentliche Änderung eines Steinbruchs mit einer Abbaufläche von 10 Hektar oder mehr 
durch Erweiterung der Abbaufläche auf die Flurnummern 848 (teilweise), 848/1, 848/2 (teilweise), 849, 
849/1, 849/2, 849/3, 850 (teilweise), 851, 852 und 1166 (teilweise), Gemarkung Iglbach, Gemeinde 
Ortenburg 

Bekanntmachung 

Mit Blick auf die derzeitige Pandemielage und die geringe Anzahl der fristgerecht erhobenen Einwendungen 
zum o. g. Vorhaben hat die Untere Immissionsschutzbehörde entschieden, anstelle eines Erörterungstermins 
gemäß § 5 Abs. 1 und 3 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) eine Online-Konsultation durchführen. Die 
zur Teilnahme berechtigten Personen werden hinsichtlich der Modalitäten und Fristen in einem eigenen 

Schreiben informiert.  

 

Passau, 13.12.2021 
Landratsamt Passau 
 
Gez.  

 
Dietrich 
Verwaltungsoberinspektor 

 

 
BEKANNTMACHUNG 

über die Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2020 
des Zweckverbandes für Tierkörper- und Schlachtabfallbeseitigung Plattling 

 
 
1. Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 09.11.2021 den geprüften Jahresabschluss 2020 

behandelt und folgenden Beschluss gefasst: 
  

Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZTS Plattling für das Wirtschaftsjahr 2020 mit 
dem in der Anlage aufgeführten Ergebnis fest. Der Jahresverlust im hoheitlichen Bereich in Höhe von 
119.860,97 € wird aus dem Gewinnvortrag getilgt. Der Jahresgewinn bei den Betrieben gewerblicher Art in 
Höhe von 503.171,44 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
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2. Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband München hat den Jahresabschluss 2020 geprüft und fol-

genden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk (auszugsweise) erteilt: 
 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers: 
  

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs des Zweckverbandes für Tierkörper- und Schlach-

tabfallbeseitigung Plattling/ZTS-Betrieb Plattling - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2020 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht des Eigenbetriebs des Zweckverbandes für Tierkörper- und Schlachtabfallbeseitigung 
Plattling/ZTS-Betrieb Plattling für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 geprüft. 

 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse bestätigen wir nach § 7 
Abs. 4 Nrn. 2 und 3 KommPrV: 
 
 Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den 

Rechtsvorschriften und der Betriebssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

  
Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden geprüft; sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen. 
  

 München, 30.06.2021 
 Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband 

 Helmut Wiedemann 
 Wirtschaftsprüfer 
 
3. Der Jahresabschluss 2020 liegt zusammen mit dem Lagebericht in der Zeit vom 17.01.2022 bis 

28.01.2022 während der allgemeinen Dienststunden in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes, 

Wasinger Weg 12, 94447 Plattling, zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 
 
 
Plattling, 26.11.2021 
 
Zweckverband für Tierkörper- und 

Schlachtabfallbeseitigung Plattling 
 
 
gez. 
 

 
Christian Bernreiter 
Verbandsvorsitzender 
Landrat 

 

 


